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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr .. KAUFHANN, Dr.PELIKAN 
und Genossen haben am 23. Juni 1976 unter der Nr.525/J 
an den Bundeskanzler eine schriftliche Anfrage betreffend 
Kündigung von Entwicklungshelfern gerichtet, welche. folgen­
den Wortlaut hat: . 

"1" Ist Ihrien bekannt, daß Frau Gaisrucker gekündigt 
wurde und welche Gründe dafür maßqebend waren? 

2. Inwieweit werden sich die von der Bundesregierung 
angekündigten Einsparungen auf die Tätigkeit in der 
Entwicklungshilfe auswirken und wird es zur Kündi­
gung von weiteren Entwicklungshelfern kommen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

Zu . Fras:e 1 t 

Frau Ingrid Gaisrucker arbeitete 8 Jahre im ÖJREH. Als 
ihr Gatte, Dipl.Ing. Horst Gaisrucker, im Mai.1975 vom 
ÖJREH als Stadtplaner nach Nairo bi en tsandt wux'de, über-
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nahm Frau Gaisrucker im Auftrag der 3 Entsendeorganisationen 
IIZ~ GED, und ÖJREH die Funktion einer Koordinatorin 
derästerreichischen Entwicklungshelfereinsä.tze im Amts­
bereich der Österreichischen Botschaft Nairobi. 

Es war vorgesehen, daß Frau Gaisrucker die Koordinations­
funktion mindestens 2 Jahre durchführen würde" Mit Übernahme 
des neuen Tätigkeitsbereiches in Nairobi wurde ihre bis­
herige Arbeit von einem anderen Angestellten des ÖJREH 

. übernommen .. 

Dipl .. Ing. Gaisrucker hat seine Arbeit im Sommer "976 

in Nairobi beendet. Frau Gaisrucker brachte den \vunsch 
z.um Ausdruck 9 zum gleichen Zei tpunkt nach Österreich 
zurückzukehren .. 

Da der ÖJREH hinsichtlich der früheren Tätigkeit von 
F'rau Gaisrucker mi t ihrer 2- jährigen Abwesenhei ~ gerechnet 
hatte und sich keine anderen geeigneten Verwendungsmöglich­
keiten ergaben p wurde das bestehende Dienstverhältnis 
schriftlich gekündigt. Dies erfolgte untAr ~eachtung 
der Bestimmungen des Angestelltengesetzes. 

f:U Frage 2 =, 

Die von der Bundesregierung angekUndigten Einsparungs­
maßnahmen auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe sollen 
im Wesentlichen dazu führen, durch eine Straffung der 
Verwal tung der Entsende- und a"1derer Organisationen mehr 
Mittel für einzelne Projekte sicherzustellene In diesem 
Sinn wurden im Beirat für Entwicklu.ngshilfe bereitsent­
sprechende Schritte unternommen. Die betroffenen Organisa­
tionen sollen selbst. die erforoerlichen Maßnahmen vor­
schlagen. Dabei ist daran gedacht, durch Zusammenlegung 
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verschiedener Tätigkeitsbereiche der Organisationen, 

wie .z.B. Ausbildung von Entwicklungshelfern, ÖffentlicrJ<eits­
arbeit, Vereinheitlichung des Rechnungswesens usw., Ein­
sparungen zu erzielen. Eine Kündigung von Entwicklungshel­

fern aufgrund der Sparmaßnahmen der Bundesregierung er­

scheint nicht erforderlich. 

Der den Bundeskanzler 
gem o Arto69 Abs. 2 B-VG 
vertretende Vizekanzle~(7-

.. 1«1; 
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